
Projektantrag für Fördermittel

	Antragsteller*in
(z.B. Name des Vereins, der Institution)
	

	Adresse (Straße, PLZ, Ort)
Hinweis: Muss in Hessen sein!
	

	Ansprechpartner*in
	

	Kontakt (Telefon & E-Mail)
	



	Projekttitel
	


	Projektzeitraum (erste Planungsverbindlichkeiten bis Abrechnungsabschluss)
	

	Veranstaltungsdatum, Ort & Uhrzeit
Hinweis: Veranstaltungsort muss in Hessen sein!
	




	AUSGABEN
	

	1
	Honorare, Fahrt- & Hotelkosten (Fahrtkostenpauschale 0,21 €/km)

	

	2
	Öffentlichkeitsarbeit

	

	3
	Sachkosten

	

	
	GESAMT

	



	EINNAHMEN 
	

	4
	Weitere Förderung, Zuschüsse für das Projekt

	

	5
	Eigenmittel des Vereins

	

	6
	Erwartete Einnahmen

	

	
	GESAMT

	



	BEDARF

	



Wir beantragen eine Festbetragsförderung durch den Hessischen Literaturrat in Höhe von ____________Euro*.



Erklärung:
Wir versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben. 
Hiermit bestätigen wir, dass keine weiteren Mittel vom Land Hessen für das Projekt beantragt wurden.

☐ (Bitte ankreuzen!)

					                           					
Ort, Datum						Rechtsverbindliche Unterschrift


*Im Rahmen des Fördertopfs können pro Veranstalter*in und Jahr Förderungen bis insgesamt 1.000 Euro erfolgen.




Wichtige Hinweise zur Antragstellung:

Es gilt eine einjährige Antragssperre für Geförderte. Das heißt, wer beispielsweise im Jahr 2025 gefördert wurde, kann erst wieder für 2027 einen Antrag stellen.  

· Ausschließlich das vorgesehene Formular zur Antragstellung verwenden
· Ausgabenseite: Alle Kosten angeben, die Sie erwarten, z.B. Honorarkosten (hier genaue Auflistung: Wer bekommt wie viel), Reisekosten, Raummiete, GEMA- oder VG-Wort-Gebühren, Material, Drucksachen usw.

WICHTIGER HINWEIS: Wir empfehlen eine Untergrenze für Autor*innenhonorare in Höhe von 500 Euro. Bei Institutionen, die dies nicht finanzieren können, ist auch ein niedrigerer Eigenanteil möglich (bitte Begründung beifügen).

· Bei Fahrtkosten beachten Sie bitte bestimmte Voraussetzungen:
-- Eigene Fahrten der Veranstaltenden sowie der Auftretenden werden generell nur einmalig (eine Hin- und Rückfahrt) zum Veranstaltungsort anerkannt zum Satz von 0,21 Euro/km
Einnahmenseite: Alle voraussichtlichen Einnahmen (z.B. durch Eintrittsgelder) angeben und auch alle Drittmittel, z.B. Förderungen durch Ihre Kommune oder Sponsoren
· Der finanzielle Eigenanteil sollte bei 50% liegen. In begründeten Ausnahmefällen kann der Eigenanteil niedriger ausfallen (bitte Begründung beifügen)
· Centbeträge NICHT auf- oder abrunden!
· Fehlbedarf = Ausgaben minus Einnahmen
· Fehlbedarf = beantragte Fördersumme
· Achtung Doppelförderung! Wenn Sie bereits Drittmittel aus Landesmittel eingeworben haben, ist ein Antrag bei uns NICHT möglich.

